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Aysun Keck
Wiesenstraße 6

64405 Fischbachtal

Aktenzeichen 35.3-A132_B3

Bearbeiter/in Frau Rausch
Durchwahl 0561 2000 131
Fax 0561 2000 202
E-Mail beate.rausch@rpks.hessen.de
Internet www.rp-kassel.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Besuchsanschrift Ludwig-Mond-Str. 33, Kassel

Datum 24.01.2019

Zulassung nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 Gefahrstoffverordnung zur
Durchführung von sämtlichen Arbeiten zum Abbruch und/oder Sanierung von
schwachgebundenen Asbestprodukten einschließlich Spritzasbest an oder in
bestehenden Anlagen, Bauten oder Fahrzeugen.

Bescheide vom 13.08.2014, Az.: 35.3_Ra_A132_B1 und 25.05.2016
Az.: 35.3_Ra_A132_B2
Änderungsmitteilungen vom 20.12.2018 und 22.01.2019

Änderungsbescheid

Aufgrund einer Änderung in der Geschäftsführung sowie Änderungen in der personel-
len Ausstattung des Unternehmens Alexander Keck wird der Bescheid vom 25.05.2016,
Az. 35.3_Ra_A132_B2 wie folgt geändert:

Firma lt. Bescheid vom 25.05.2016: Alexander Keck
Wiesenstraße 6
64405 Fischbachtal

Firma lt. Änderungsbescheid: Aysun Keck
Wiesenstraße 6
64405 Fischbachtal



 - 2 - 

 

Benannt sind gemäß Bescheid vom 25.05.2016 als 

 
Sachkundiger Verantwortlicher:   Herr Alexander Keck 

Stellv. Verantwortlicher:  Herr Michael Keck  
Gerätefachkundige:  Herr Alexander Keck, Herr Michael Keck, 

Herr Dumitru Gabor 

 

 
Benannt sind lt. Änderungsmitteilungen  vom 30.05.2018 als 

 
Sachkundiger Verantwortlicher:   Herr Michael Keck 

Stellv. Verantwortlicher:  Herr Thomas Schmidt, Frau Belen Keck  
Gerätefachkundige*:   Herr Michael Keck, Herr Dumitru Gabor 
*(Fachkundige Person, die mit der sicherheitstechnischen Einrichtung so vertraut ist, dass sie deren arbeitssicheren Zustand und 
die Funktion sicher beurteilen, sie bedienen und warten kann.) 

 

Die Zulassung nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 Gefahrstoffverordnung kann zurückge-
nommen werden, wenn sich Unzuträglichkeiten aus ihr ergeben oder Auflagen und 
gesetzliche Vorschriften der Gefahrstoffverordnung bzw. TRGS 519 nicht eingehalten 
werden.       
 
Der Bescheid vom 25.05.2016 Aktenzeichen 35.3_Ra_A132_B2 behält in allen weiteren 
Bestandteilen unverändert seine Gültigkeit.   
 
Für diesen Änderungsbescheid werden keine Gebühren erhoben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim  
 
   Verwaltungsgericht Darmstadt 

Julius-Reiber-Straße 37 
64293 Darmstadt 
 

erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag  
 
 
 
B. Rausch 










